Textbaustein 3 für Einwendungen 
Salztransport

Die Planung hat keine geeignete Datengrundlage, weil kein Wort-Case-Szenario untersucht wurde. 

Es fehlt die Betrachtung des niedrigsten Oberwasserabflusses, der im Bereich von nur 50 % des betrachteten häufigsten niedrigen Oberwassers liegt. 

Es fehlt die Untersuchung der Springtide.

Es fehlt die Kombination beider Einflüsse, die tatsächlich zu ungünstiger Zeit ungünstig zusammentreffen können. 

Es fehlt eine Lösung für die zu erwartenden Salzgehalte im Tränk- und Beregnungswasser. Daher ist bei Eintreten der genannten extremen Umstände mit hohen Schäden zu rechnen.

Die in den letzten 50 Jahren beobachtete Abnahme der Niederschläge mit der Folge rückläufigen Oberwasserabflusses wird auch für die Zukunft prognostiziert. Es fehlt in der Planung die Berücksichtigung langfristig weiter abnehmenden Oberwasserzuflusses.

Eine Extrapolation der stark nichtlinearen Vorgänge, um die es sich hier handelt, ist nicht möglich.

Der Salzgehalt ist in Höhe Altes Land bereits grenzwertig, eine weitere Erhöhung ohne umfassenden Ausgleich ist nicht hinnehmbar. Daneben ist darin ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot der WRRL zu sehen.

Eine geeignete Beweissicherung mit entsprechendem Vorlauf ist Voraussetzung, um die Auswirkungen der Maßnahme sicher ermitteln zu können.

Die Planunterlagen sind widersprüchlich indem sie einerseits eine weitgehende Durchmischung im gesamten Ästuar annehmen und diese belegen, anderseits eine Konzentration in der tiefen Rinne annehmen.

Regelmäßig werden bis Strom-km 665 (Schwarztonnensand) Salzwasserfische gefangen, gelegentlich aber auch bis in der Bereich des Hamburger Hafens. Das belegt zeitweises sehr weites Vordringen des Salzwassers im gesamten Bereich Altes Land.

Die Neuberechnungen in den geänderten Planänderungen sind nicht nachvollziehbar dargestellt. Sie entsprechen nicht dem Standard. Die ausschließliche Gegenüberstellung mit den nicht planfestgestellten bisher untersuchten Modellvarianten ist unzureichend und wird als unvollständig zurückgewiesen. Die Planunterlagen sind nicht prüffähig.

Die Schlussfolgerung, nur eine dauerhafte Verschiebung der Brackwasserzone stromaufwärts würde den Obstbau beeinträchtigen ist unzulässig, weil schon eine einzelne Salzgehaltserhöhung während der Obstblüte einen hohen Schaden zur Folge haben kann.

Es wird eine transparente nachvollziehbare, zusammenhängende und insgesamt prüffähige Unterlage mit entsprechender grafischer Darstellung gefordert.

